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Pilotprojekt  
„Digitaler Bauantrag“ –  
erste Erfahrungen
Text: Kathrin Körner

I m November 2021 sind in den ersten Landkrei-
sen Bayerns die Pilotprojekte zur digitalen Ein-
reichung von Bauanträgen angelaufen. Die Bay-
erische Architektenkammer hat dies zum Anlass 

genommen, die in diesen Landkreisen ansässigen 
Mitglieder anzuschreiben und um Rückmeldung zu 
ihren Erfahrungen mit dem Digitalen Bauantrag zu 
bitten. 

Als positiv wird vor allem die schnellere Bearbeitung 
durch die Genehmigungsbehörden angeführt. Allge-
meiner Tenor ist jedoch, dass die neue Systematik 
(noch) mehr Zeit in Anspruch nimmt als der altbewähr-
te analoge Weg. Bemängelt wurde teilweise auch, dass 
man den digitalen Eingabeprozess zwar unterbrechen 
könne, dann aber immer wieder alles durchklicken und 
Daten teilweise neu eingeben müsse. Auch eine nach-
trägliche Korrektur oder Ergänzung von Unterlagen sei 
nicht möglich. Das hier federführend tätige Bayeri-
schenStaatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr 
weiß um die Problematik und arbeitet fortlaufend an 
der Anpassung und Änderung der vorgegebenen 
Strukturen. 

Dasselbe gilt für die bislang noch vorhandenen Me-
dienbrüche, die momentan wohl noch unabdingbar 
seien. Die Notwendigkeit und Relevanz eines Digitalen 
Bauantrags steht aus Sicht der bisherigen Anwender 
außer Frage. Hervorgehoben wurde jedoch, dass es 
nicht ausreicht, den Bauantrag allein von analog auf di-
gital umzustellen. Vielmehr müsse der gesamte Pro-
zess digitalisiert werden. So seien z. B. Auszüge aus 
dem Katasteramt nur analog verfügbar. Erst wenn alle 
erforderlichen Unterlagen, Pläne, Auszüge etc. digita-
lisiert zur Verfügung stünden, könne tatsächlich von ei-
nem digitalen Prozess gesprochen werden.

Die Schwierigkeiten, die die Abwicklung über die 
BayernID derzeit noch mit sich bringt, sollen künftig 
mit der Identifikation über die Steuer-ID behoben wer-
den. Die Kammer steht hierzu mit den Verantwortli-
chen im Bayerischen Staatsministerinum für Wohnen, 
Bau und Verkehr im Austausch. Lassen Sie uns gerne 
Ihre Erfahrungen und Anregungen zukommen. Nur 
durch das entsprechende Feedback aller Anwender, 
lässt sich die notwendige Digitalisierung der Abläufe 
im laufenden Prozess optimieren.� ppp

A ls Klassiker kann man die Kommentierungen von Busse/Kraus im Beck-Ver-
lag sowie die von Molodovsky/Famers/Waldmann im Rehm-Verlag bezeich-
nen. Beide tragen den Titel „Bayerische Bauordnung“, bei beiden handelt 
es sich um zweibändige Loseblattsammlungen und sie sind auch digital ver-

fügbar. Um auf die Schnelle den Einstieg zu finden, ist der Handkommentar von Busse/
Dirnberger „Die neue Bayerische Bauordnung“, erschienen bei Rehm, sehr gut. 

Jeweils in einer neuen Auflage sind nun auch die „Bayerische Bauordnung im Bild“ 
von Dipl.-Ing. Dirk Richelmann, Architekt und Stadtplaner, und Dr. jur. Udo Moewes, 
Regierungsdirekto, mit einem Vorwort der Präsidentin der Bayerischen Architekten-
kammer Prof. Lydia Haack sowie die „Bayerische Bauordnung“ von Schwarzer, König 
erschienen. Letztere wurde von Hans-Dieter Laser, Richter am BayVGH, Prof. Christi-
an Schiebel, Leitender Baudirektor, und Tobias Weber, Richter am Verwaltungsgericht 
bearbeitet. Die neuen Auflagen wurden durch die umfassende Gesetzesnovelle der 
BayBO 2021 und die nachfolgenden Änderungen notwendig. 

Wesentliche Inhalte der Novellen waren: die Verkürzung der Abstandsflächen auf 
0,4 H – außer in Gemeinden mit mehr als 250.000 Einwohnern, die Vereinfachung der 
Berechnung der Abstandsflächen, die Erleichterung des Dachgeschossausbaus, die 
Einführung der Typengenehmigung für serielles Bauen, die Aufnahme einer Genehmi-
gungsfiktion für Wohngebäude im vereinfachten Verfahren, die erweiterte Einsatz-
möglichkeit des Baustoffes Holz und die Schaffung der rechtlichen Grundlagen für den 
digitalen Bauantrag.

Bayerische Bauordnung im Bild
Anliegen der „Bayerische Bauordnung im Bild“ ist es, den „tro-
ckenen“ Rechtstext übersichtlich und leicht verständlich in Wort 
und Bild zu erläutern. Das DIN A4 große Werk ist dreispaltig 
aufgebaut: links der vollständige Gesetzestext, mittig die erläu-
ternden Darstellungen, rechts - farbig abgesetzt - die knappen 
Autorenhinweise. Die über 300 Darstellungen und über 20 Ta-
bellen veranschaulichen die Regelungen, was hilft, die komple-
xe Materie besser zu verstehen und die Orientierung 
im Dickicht der Regelungen zu verbessern. Die Aus-
führungen der Autoren sind praxisorientiert und gut 
verständlich. Die Kommentierung macht es einem 
leicht, diese schnell mal zu Rate zu ziehen. Auch 
fremdsprachliche Planer und Planerinnen profitieren 
von ihrem Aufbau und ihrer, auf das Wesentliche re-
duzierten Übersichtlichkeit. Ergänzt wird die Kom-
mentierung durch die Garagen- und Stellplatzverord-
nung, die Bauvorlagenverordnung und ein umfassendes Glossar. Begleitende Bauvor-
schriften stehen zudem exklusiv zum Download bereit. � ppp

Lieber Bilder oder mehr Text?
Text: Jutta Heinkelmann

Wie jeder weiß, kommt man beim Planen und Bauen an einer intensiven 
Befassung mit der Bayerischen Bauordnung nicht vorbei. Um den Ge-
setzestext richtig auslegen zu können, sind Kommentierungen unerläss-
lich. Und sie sind zahlreich. 
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